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Draussen in der Natur, oder wo auch immer ich
mich aufhalte, nehme ich manchmal unverhofft,
manchmal ganz bewusst, verschiedene Ein-
drücke mit. Ich fotografiere, skizziere oder
nehme Gegenstände mit nach Hause, um sie fest-
zuhalten. Später verarbeite ich sie in meinem
Atelier. Diese unendlichen Eindrücke, oft auch
nur ein Ausschnitt davon, animieren mich dann,
diese auf Papier, Holz oder Leinwand festzuhal-

ten. Dann beginnt für mich das Spiel mit den
Farben und Formen. Schicht um Schicht suche
ich Formen, Linien, Flächen und Verläufe oder
harte Konturen, übermale, reduziere, zerstöre,
verfeinere und lasse sie ruhen, Stunden, Tage
oder Wochen lang.

Ich beende ein Bild dort, wo ich es loslassen
kann, wo es mich beglückt und zufrieden stellt.

37 Pinsle, 34 Farbe, 1 Chessu Wasser
Ä füechte Lumpe u ne Schwumm

Äs dräckigs Hemmli
U derzue ä gueti Lune 
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In meinem Atelier

Alles, was ich brauche ist vorhanden und in
Griffnähe. 

Sehr häufig male ich stehend an der Wand, auf
der Staffelei oder auf einem grossen Tisch. Wenn
es das Wetter zulässt, male ich gerne in unserem
schönen Garten. 
Dann gibt es Zeiten, wo ich mich in mein Atelier
zurückziehe. Dort finde ich das innere Gleichge-
wicht, das es für meinen malerischen Arbeitspro-
zess braucht. Dann lasse ich mich in einer Welt
der Fantasie treiben und vergesse alles andere
um mich herum.
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Ein glücklicher Zufall 
oder eine freudige Entdeckung findet nur statt, 
wenn man tatsächlich etwas sucht.

M. O. Edwards
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Ausbildung
• Schule für Gestaltung in Bern

Mit Portfolio: Aquarell / Skizzieren
• Prof. H. Mader Österreich

In Aquarell, Gouache, Oel, Acryl und Tusche

Ausstellungen im In- und Ausland
• Frankreich
• Nato in Belgien  2003
• Gruppenausstellungen vom BKBEO in Thun

2002–2009
Sonderplatz erhalten 2007

• Jurierte Weihnachtsausstellungen in Interlaken
• In öffentlichen Gebäuden, Banken, Spitäler,

Krankenheim usw.
• Kulturmühle Lützelflüh 2008
• Seit acht Jahren gebe ich Kurse in Aquarell

und Mischtechnik
• Mitglied im Verein BKBEO und KG Interlaken

Aktuell
• Praxis Dr. S. Brägger Chiropraktik, Spiez, 

seit April 2009

Spezieller Anlass

Regezhaus 
Spiezer Schnaps und Barrique Tag
mit Kunstausstellung 
Samstag 05. Dezember 2009 

Jedermann ist herzlich willkommen. 

Ursula Dubach
Bühlenweg 5
3702 Hondrich
Tel. 033 654 52 05

Atelierbesuche sind erwünscht 
und willkommen
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Bundesfeiern am Samstag, 1. August
Programme in Einigen, Faulensee und Spiez

Die Bevölkerung der Ge-
meinde Spiez sowie alle
Gäste sind freundlich zu
den Bundesfeiern einge-
laden.

Feier in Einigen
Die Bundesfeier in Einigen beginnt um 20.00 Uhr
auf der Häslermatte (bei der Schiffländte)
• Fackelumzug 
• Festredner: André Moser
• Mitwirkung der Musikgesellschaft Einigen
• Festbetrieb und Festzelt (findet bei jeder Witte-

rung statt)
• Gratis-Grill-Wurst und Äpfel (offeriert durch Ur-

sula Zybach, Präsidentin Grosser Gemeinderat)

Feier in Faulensee
Die Bundesfeier findet ab 18.00 Uhr auf der See-
wiese beim Tourismusbüro Faulensee statt.
• Musikalische Unterhaltung ab 20.00 Uhr mit

Swiss Jäger Hene
• Festwirtschaft
• Gratis-Grill-Wurst und Äpfel (offeriert durch Ur-

sula Zybach, Präsidentin Grosser Gemeinderat)
• 1. August Feuer ab 21.00 Uhr
• Feuerwerkabbrenngebiet

Feier in der Spiezer Bucht
Ab 13.00 Uhr
• Eröffnung Spezi-Fescht mit Geburtstagskuchen
• offener Spielbetrieb, Schatzsuche
• Dampfkarussell
• Bei Regen im gedeckten Badi-Areal

14.00 Uhr
• Kuhfladenlotto, Fladenbar (TV Spiez)

16.00 Uhr
• Öffnung Festwirtschaft (TV Spiez)
• Gratis-Grill-Wurst und Äpfel ab 19.30 Uhr 

(offeriert durch Ursula Zybach, Präsidentin
Grosser Gemeinderat), Sirup für Kinder gratis

18.45 Uhr Beginn des offiziellen Teils
• Begrüssung durch Jolanda Brunner, Gemeinde-

rätin
• Eröffnung durch die Jugendmusik Spiez
• Ansprache durch Ursula Zybach, Präsidentin

Grosser Gemeinderat
• Nationalhymne und musikalische Umrahmung

durch die Jugendmusik Spiez

Ab 20.00 Uhr
• Tanzbetrieb mit den Montanas

21.30 Uhr
• Besammlung beim Kiosk in der Bucht für  

Fa ckel umzug mit den Tambouren
• Kleine Überraschung für Kinder

22.00 Uhr
• Abbrennen des 1.-August-Feuers auf der Roggli -

matte

Shuttle-Betrieb Spiezer-Zügli 
18.30 – 23.30 Uhr Bahnhof Spiez - Bucht
Bei schlechter Witterung findet ab 18.45 Uhr im
Festzelt (Spiezer Bucht) eine reduzierte Feier statt.

22.30 Uhr Ende der offiziellen Feier

01.00 Uhr Ende der Festwirtschaft

Gemeinderat und Spiez Tourismus
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Achtung: Feuerwerk in der Bucht
So geniessen Sie eine sichere Bundesfeier

Die Bevölkerung der Gemeinde Spiez sowie alle
Gäste sind zur Bundesfeier in der Spiezer Bucht
herzlich eingeladen. Damit Sie die Feier ohne
Zwischenfall geniessen können, haben die Ab-
teilung Sicherheit und der Werkhof einige
Tipps zusammengestellt.

Feuerwerk soll Freude bereiten. Die Gefahren bei
falscher Handhabung werden aber vielfach
unterschätzt. Halten Sie Feuerwerk von kleinen
Kindern fern. Grössere Kinder müssen beim Um-
gang mit Feuerwerk instruiert und beaufsichtigt
werden.
Vermeiden Sie das Abbrennen von Feuerwerks-
körpern in Menschenansammlungen. Schützen
Sie Gebäude, indem Sie Fenster schliessen und
Sonnenstoren hochziehen.

Zum Schutze der Festbesucher und wegen Sach-
beschädigungen ist das Abbrennen von Feuer-
werkskörpern in der Spiezer Bucht verboten, aus-
genommen in der speziell gekennzeichneten bzw.
markierten Abfeuerungszone, welche sich neben
der Skateranlage befindet. Auf dem Areal pa-
trouillieren die Polizei und die Securitas und sor-
gen dafür, dass alles intakt bleibt und man unbe-
helligt das Fest geniessen kann.
Die Festbesucherinnen und -besucher werden ge-
beten, die Weisungen der Kantonspolizei/Securi-
tas und deren Helfer zu beachten.
Besten Dank für Ihr Verständnis. Wir wünschen
Ihnen schon jetzt ein schönes Fest!

Abteilung Sicherheit und 
Werkhof Bauamt Spiez
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1. Augustfeuer – Todesfalle für Wildtiere
Einfache Massnahmen helfen

Grosse, helle Feuer, an denen sich zahlreiche
Menschen freuen, haben auch eine dunkle
Seite: Jährlich verbrennen unzählige Kleinle-
bewesen wie Igel, Blindschleichen, Salamander,
Schlangen, Spitzmäuse und Kröten in den auf-
geschichteten Holzhaufen. 

Der trockene Haufen bildet für manches Wildtier
einen vermeintlich sicheren Unterschlupf und
idealen Eiablageplatz. So beispielsweise für Rin-
gelnattern, die in dieser Zeit geeignete Orte für
ihr Gelege suchen. Die Eiablage in den aufge-
schichteten Haufen bedeutet für die Elterntiere
und deren Nachwuchs den sicheren Tod. Oder
auch für Igel, die gerne Holzhaufen als Verstecke
wählen.

Am Abend des Nationalfeiertages blockiert die
plötzliche Ansammlung von Menschen rund um
das Feuer jeden Fluchtweg der Tiere. Der Holz-
haufen wird für sie zum flammenden Inferno,
dem sie nicht entrinnen können. Mit etwas Um-
sicht und richtiger Vorbereitung kann der qual-
volle Verbrennungstod vermieden werden. Es
gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die Tiere
vor dem unnötigen und grausamen Tod zu schüt-
zen:
• Das gesammelte Holz erst am Tage des Abbren-

nens, also am 1. August auf- oder zumindest
umschichten. Denn sobald eine Nacht dazwi-
schen liegt, können sich nachtaktive Tiere
darin verkriechen. Sie lassen sich anschliessend
weder durch Lärm noch durch Stochern ver-
scheuchen. Diese Methode eignet sich hingegen
nur für kleinere bis mittelgrosse Feuer. Grosse
Holzhaufen werden oft über mehrere Wochen
im Voraus aufgeschichtet und können nicht
einfach umgeschichtet werden.

• Um den Holzhaufen herum wird ein Schutz-
zaun (30 – 40 cm Höhe) errichtet. Dieser soll
verhindern, dass sich Tiere im Haufen verste -
cken. Ein solcher Schutzzaun ist schnell aufge-
stellt und wird erst kurz vor dem Abbrennen 
(1 – 2 Stunden vorher) entfernt. Diese Methode
eignet sich auch bestens für sehr grosse Feuer.

Weitere Informationen
Schweizer Tierschutz STS
Dornacherstrasse 101
Postfach 461
4008 Basel
Tel. 061 365 99 99
Fax 061 365 99 90

Abteilung Sicherheit Spiez

Ein gutes Beispiel aus der Gemeinde Zollikofen, BE
Ein Amphibienschutzzaun, der kurz vor dem Abbrennen entfernt
wird.
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Hundeerziehungskurs ab 31. August
Für junge Hunde ab vier Monaten

Unter der Leitung von bewährten Kynologen
wird wiederum ein Hundeerziehungskurs in
Spiez durchgeführt. Der Kurs eignet sich vor
allem für junge Hunde ab ca. vier Monaten. Die
Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Praktische Kurstage

Kurs vom 31. August  – 19. Oktober 
(8 Lektionen)
- jeweils montags, 18.00 – 19.00 Uhr; 1. Kurstag:
Montag, 31. August

Informationsabend
Mittwoch, 26. August, 19.00 Uhr, Container
Moosallmend, Faulensee (ohne Hund)

Kursort
Moosallmend, Faulensee (abzweigen bei Werkhof
Steiger)

Kursvorbereitung
Bitte Hunde nicht unmittelbar vor dem Üben füt-
tern. Hunde vorher versäubern (Robidogsäcklein
nicht vergessen). «Belohnerli» wie Cervelatstück-
lein, Spielzeug (Beispiel: Ball, Kong…) mitbrin-
gen. Gute Schuhe und wasserdichte Kleidung
(wir sind immer im Freien). Die Hundeschule fin-
det bei jedem Wetter statt.

• Bitte 10 Minuten vor Beginn der Hundeschule
mit den Hunden auf dem Platz erscheinen. Die
Hunde müssen die Gelegenheit haben, sich
kennen zu lernen.

Kurskosten
Fr. 100.— (acht Lektionen). Der Betrag wird am
ersten Abend eingezogen. Im Weiteren bitte am
ersten Kurstag Impfausweisbüchlein mitbringen.

Versicherung
Haftpflichtversicherung ist Sache des Hundehal-
ters (obligatorisch).

Anmeldungen / Auskunftserteilung
bis spätestens Montag, 24. August, direkt an:
Frau Erika Schärz, Interlakenstrasse 11, 
3705 Faulensee, Natel 079 487 05 66.

Weitere Infos: 
www.hundeschule-faulensee.ch

Abteilung Sicherheit Spiez
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Hundetaxe für 2009 ist fällig
Anerkannte Rettungs-, Dienst- und Blindenhunde sind befreit

Im August ist wieder die Hundetaxe für das
Jahr 2009 fällig. Die der Abteilung Sicherheit
bekannten Hundehalter wurden bereits in den
letzten Tagen angeschrieben.

Wir machen Sie auf folgendes aufmerksam:
• Die Hundetaxe ist für das laufende Kalender-

jahr (1.1. - 31.12.2009) zu entrichten.
• Der Grosse Gemeinderat hat anlässlich seiner

Sitzung vom 27. November 2006 die Änderung
der Hundetaxe per 01.01.2007 beschlossen. An-
erkannte Dienst-, Rettungs-, Therapie- und
Blindenhunde sind von der Taxe befreit, übrige
inkl. Landwirtschafts- und Zuchthunde
Fr. 100.00.

• Seit dem 1.1.2007 müssen alle Hunde mit ei-
nem Mikrochip oder einer Tätowierung ge-
kennzeichnet und bei der Heimtierdatenbank
ANIS in der Schweiz registriert sein. Damit sol-
len Abklärungen nach Beissunfällen, in Seu-
chenfällen sowie bei entlaufenen, verwahrlo-
sten oder ausgesetzten Hunden erleichtert wer-
den. Weitere Infos: www.bvet.admin.ch (Tier-
schutz/Hunde/Kennzeichnung), www.anis.ch
oder der Tierarzt

• Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen
Hundebesitzers, dass sein Hund ab Ende Au-
gust 2009 die aktuelle Hundemarke am Hals-
band trägt. Trotz des Mikrochips muss die Hun-
demarke gut am Halsband befestigt werden.

• Die Anschaffung eines Hundes (gilt auch für
Welpen/Junghunde) ist der Abteilung Sicher-
heit innert 14 Tagen zu melden. Auch Klein-
hunde sind anzumelden. Bei der Anmeldung
Impfbüchlein oder Heimtierpass beilegen oder
mitbringen.

• Das Ableben sowie der Verkauf des Hundes ist
der Abteilung Sicherheit innert 14 Tagen tele-
fonisch oder schriftlich zu melden.

• Entlaufene Hunde, die keine Marke tragen oder
nicht registriert sind, werden in einem Tierheim
untergebracht. Dem Besitzer werden die ent-
standenen Kosten und Aufwände des Tierheims
sowie der Polizei in Rechnung gestellt.

• Seit einigen Jahren wird zunehmend „verges-
sen“, die Hunde anzumelden. Deshalb gehen
wir jeglichen Meldungen aus der Bevölkerung
nach. Das Nichtanmelden der Hunde kann mit
einer Busse bis zu Fr. 300.00 zuzüglich der
Nachzahlung der Hundetaxe bestraft werden.

• Das Mitführen von Hunden in Friedhöfen und
Badeanstalten ist nicht gestattet.

Die Taxe beträgt:
Anerkannte Dienst- und Rettungs-, 
Therapie und Blindenhunde taxfrei

Die Taxbefreiung erfolgt, sofern der Halter oder
die Halterin die Spezialausbildung des betref-
fenden Tieres nachweist, dieses Rettungsorga-
nisationen oder der Polizei zur Verfügung steht
und in Notfällen aufgeboten werden kann. Der
schriftliche Nachweis hat jährlich zu erfolgen.

Übrige inkl. Landwirtschafts- und 
Zuchthunde Fr. 100.00

Wir wünschen Ihnen und Ihren Vierbeinern eine
stressfreie 1. Augustfeier.

Abteilung Sicherheit Spiez
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Bekämpfung von Feuerbrand
Erste Fälle in Spiez

Was ist Feuerbrand?
Der Feuerbrand ist eine sehr gefährliche Bakte-
rienkrankheit des Kernobstes (Apfel, Birnen und
Quitten) und verschiedener Zier- und Wildge-
hölze (z.B. Weissdorn, Cotoneaster, Mispel, Vo-
gelbeere, Feuerdorn). – Steinobst wie Zwetsch-
gen, Aprikosen, Pfirsiche können nicht befallen
werden!
Der Krankheitserreger, das Bakterium Erwinia
amylovora, zerstört die lebenswichtigen Gewebe
unter der Rinde. Triebe sterben ab und verfärben
sich dunkelbraun bis schwarz (daher der Name
«Feuerbrand»). Bei feucht-warmem Wetter tritt
aus befallenen Trieben Bakterienschleim aus.
Dieser Bakterienschleim wird durch Insekten und
Vögel übertragen, die Bakterien werden so sehr
rasch und weit auf andere Wirtspflanzen verbrei-
tet. Über offene Stellen (Blüten oder Wunden
durch Schnitt und/oder Hagelschlag) dringen die
Bakterien in die Pflanze ein und können sich
dort sehr rasch vermehren und ausbreiten. 

Wie bekämpft man Feuerbrand?
Eine vorbeugende Spritzung mit Antibiotika
(Streptomycin) kann einen Befall nur um 50 –
90% vermindern. Zudem darf Streptomycin nur
mit Bewilligung des Kantons und gezielt in Obst-
baubetrieben auf Niederstamm-Kernobstanlagen
eingesetzt werden. Befallene Bäume können
nicht mit Antibiotika geheilt werden. Weitere In-
formationen unter: www.feuerbrand.ch.

Erste Fälle in der Gemeinde Spiez
Im Jahr 2008 wurde erstmals ein Feuerbrand (an
Quittenbaum) in Spiez registriert. Ende Juni 2009
sind beim Werkhof der Gemeinde Spiez erneut
zwei mit Feuerbrand befallene Pflanzen (Weiss-
dorn, Apfelbaum) gemeldet und vom zuständi-

gen, ausgebildeten Feuerbrandkontrolleur der
Gemeinde, Herr Werner Bieri (Werkhof) mittels
Test bestätigt worden.

Was können wir tun?
Zur Eindämmung der Krankheit ist es wichtig,
befallene Pflanzen früh zu erkennen, damit eine
Übertragung verhindert oder verzögert werden
kann. 
• Verdächtige Pflanzenteile nicht berühren. 
• Befallene Äste nicht selber abschneiden, be-

vor der Feuerbrandkontrolleur vorbei gekom-
men ist und genaue Anweisungen gegeben hat. 

Die Gemeinde muss alle Feuerbrandfälle der kan-
tonalen Fachstelle für Pflanzenschutz melden.
Falls Sie verdächtige Pflanzen finden, melden Sie
dies bitte sofort telefonisch beim Gemeindewerk-
hof, Telefon 033 655 33 70.
Für die Mithilfe bei der Kontrolle und Meldung
von Feuerbrand-Verdachtsfällen danken wir der
Bevölkerung herzlich.
Weitere nützliche Infos zum Thema Feuerbrand
finden Sie unter: www.feuerbrand.ch.

Bauverwaltung und Werkhof Spiez

Vom Feuerbrand befallener Ast eines Birnbaums.
Charakteristisch sind die schwarzbraunen, ledrigen Blätter und
Blattstiele. Die Blätter fallen nicht ab, sondern bleiben hängen.



GEMEINDE 15 AUGUST 2009

OFFIZIELLER TEIL

BKW erarbeitet Machbarkeitsstudie
Wärmeverbund Spiez

Die BKW FMB Energie AG wird bis Februar
2010 eine Machbarkeitsstudie ausarbeiten. Für
diese Studie werden Fragebögen an alle Eigen-
tümer mit grossen Wärmeerzeugungsanlagen
versandt. 

Energiestadtlabel
Die Einwohnergemeinde Spiez ist Trägerin des
Labels Energiestadt und hat mit dem Kanton das
Berner Energieabkommen (BEakom) vereinbart.
In diesem sind auch die Nutzung von Wärme aus
erneuerbaren Energiequellen und das Energie-
Contracting für einen Fernwärmeverbund in
Spiez vorgesehen.

Auftrag des Gemeinderates
Anfang Mai hat der Gemeinderat den Auftrag
zur Ausarbeitung einer konkreten Machbarkeits-
studie der BKW Energie AG aufgrund ihrer loka-
len Energiekenntnisse und angrenzender Ener-
gieprojekte erteilt.

Die BKW Energie AG wird nun in einer Machbar-
keit folgende Punkte erarbeiten:

Wahl der denkbaren Energieträger 
• Heizzentrale (eine oder mehrere, autonom,

möglicher Anschluss an Energieverbund 
Wimmis/Spiez)

• Verteilnetz
• Wärmebezüger
• Nachhaltigkeit (ökologisch, wirtschaftlich,

langfristige Versorgungssicherheit)

Die Machbarkeit wird bis im Februar 2010 erstellt
sein und bildet die Grundlage für die weiteren
Schritte im Projekt Wärmeverbund Spiez.
Absatzpotential für Fernwärme

In den nächsten Wochen werden von der BKW
Energie AG alle Eigentümer mit grossen Wär-
meerzeugungsanlagen angeschrieben, mit einem
Fragebogen bedient und in einem zweiten Schritt
allenfalls persönlich besucht. Auf diese Weise
sollen das mögliche Absatzpotential für Fern-
wärme und der mögliche und sinnvolle Zeit-
punkt eines Heizungsersatzes und damit des An-
schlusses an das Fernwärmenetz erarbeitet wer-
den.

Auf der Grundlage der damit abgesicherten Ab-
satzplanung und den Terminvorstellungen wird
dann ein Fernwärmenetz definiert, welches auch
in Etappen realisiert werden kann. Anschlüsse
von mittelgrossen und kleinen Wärmebezügern
an das Fernwärmenetz sind jederzeit möglich
und sehr erwünscht. Diese richten sich nach den
Bedürfnissen des Kunden und werden zum jetzi-
gen Zeitpunkt noch nicht nachgefragt.

Bei Fragen zum Wärmeverbund Spiez steht Ih-
nen Heinz von Gunten, Bauverwalter (Tel. 033
655 33 24) gerne zur Verfügung.

Bauverwaltung Spiez
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Neue Nutzung für Trafo-Station
Interessenten gesucht

Die BKW FMB Energie AG benötigt die Trafo-
Station am Stausee in Spiez wegen neuer Tech-
nologien und Infrastrukturen nicht mehr. Da-
mit dieser Zeuge aus vergangener Zeit nicht
verschwindet, wird eine neue Nutzung für die-
ses Gebäude gesucht. 

Das Nutzungsmass beträgt ca. 13.5 m2, unterteilt
in drei Räume.

Voraussetzungen:
• Sanierung des Daches und der Gebäudehülle

auf Kosten des neuen Nutzers
• Bereitschaft ca. Fr. 20’000.00 bis 25’000.00

dafür zu investieren
• Stille Nutzung (kein Club, Bar, Vereinslokal,

etc.)
• Kein grosses Verkehrsaufkommen
• Langfristiger Nutzungsvertrag

Allfällige Interessenten melden sich bitte schrift-
lich bei der Bauverwaltung Spiez mit folgenden
Angaben:

• Name und Adresse
• Geplante Nutzungsart
• Zusage zur Bereitschaft der Übernahme der

Sanierungs- und Unterhaltskosten

Die BKW FMB Energie AG wird den geeigneten
Nutzer unter den Interessenten selbst auswählen.
Die Bauverwaltung sowie die BKW FMB Energie
AG freuen sich auf die Bewerbungen zum Erhalt
dieses Zeitzeugens.

Bauverwaltung Spiez
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Treibstoff sparen und komfortabler fahren
Einfache Massnahmen um weniger Treibstoff zu verbrauchen

Man muss nicht gleich ein neues Auto kaufen
um Treibstoff sparen zu können. Die Agentur
Quality Alliance Eco-Drive empfiehlt folgende
Verhaltensmassnahmen. 

Reifendruck. Er wirkt sich direkt auf den Treib-
stoffverbrauch aus. Denn je weniger Luft im Rei-
fen, desto grösser die Auflagefläche und damit
der Rollwiderstand. So wird mehr Energie d.h.
Treibstoff benötigt. In der Schweiz fahren rund
70% der Fahrzeuge mit einem Reifendruck, der
unter der Empfehlung des jeweiligen Herstellers
liegt. – Der Reifendruck kann hingegen um ca.
0.5 bar über den empfohlenen Wert des Herstel-
lers angehoben werden. Dies bringt eine Treib-
stoffeinsparung von 3%. Und nicht vergessen:
Der Reifendruck sinkt in vier Monaten um rund
10% ab.

Unnötiges Gepäck. Wer nicht unnötigen Ballast
im Auto mitführt, senkt ebenfalls den Treibstoff-
verbrauch. 20 kg Mehrgewicht bedingen 0.1 Liter
Mehrverbrauch auf 100 km. 

Klimaanlage. Nicht zu unterschätzen ist der
Mehrverbrauch von 0,3 bis 0,4 Liter Treibstoff

pro 100 Kilometer bei laufender Klimaanlage,
was 5% entspricht. Eine bewusste Inbetrieb-
nahme der Klimaanlage, anstelle des Dauerbe-
triebs, lohnt sich hier. 

Rotlicht und andere Stopps. Das Abschalte des
Motors bei Rotlicht lohnt sich bereits ab einer
Wartezeit von 10 Sekunden und immer dann,
wenn man nicht zuvorderst in der Reihe steht.
Beim wieder Anlassen des Motors dann aber kei-
nen Druck aufs Gaspedal geben. Der Motor
springt auch so an…

Gepäckträger. Der Gepäckträger erhöht den
Luftwiderstand und so den Treibstoffverbrauch,
je nach Aufbau um bis zu 39%. Wenn nicht be-
nötigt sollten Aufbauten auf dem Dach also de-
montiert werden.

Offene Fensterscheiben. Die Fahrt mit offenen
Fensterscheiben erhöht den Luftwiderstand, ins-
besondere bei höheren Geschwindigkeiten.

Eco-Drive-Fahrtechnik.
1. Im höchstmöglichen Gang und bei tiefer Dreh-

zahl fahren.
2. Zügig beschleunigen; nicht mehr als eine Wa-

genlänge im ersten Gang.
3. Früh hochschalten, spät herunterschalten.
4. Vorausschauend und gleichmässig fahren, um

unnötige Brems- und Schaltmanöver zu ver-
meiden. Das heisst die sogenannt «sportliche»
Fahrweise ist nicht mehr gefragt.

Noch mehr Informationen sind unter
www.eco-drive.ch (downloads) nachzulesen

Bauverwaltung Spiez
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Abgabe und Verkauf von Alkohol und Tabak
Auch nicht gewerbliche Abgabe ist strafbar

An der Veranstaltung «Halt geben – Halt sa-
gen» vom 16. Juni 2009 wurde SpiezSupport
gebeten, die gesetzlichen Bestimmungen be-
treffend Abgabe und Verkauf von Alkohol und
Tabak an Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren zugänglich zu machen.

Seit Januar 2007 gelten im Kanton Bern die wohl
konsequentesten Jugendschutzbestimmungen
der Schweiz: So macht sich unter anderem be-
reits strafbar, wer für seine jüngeren Geschwister
oder «Gspänli» Alkohol kauft. Bitte beachten Sie,
dass auch Getränke wie «Eve» oder «Breezer» un-
ter diese Bestimmung fallen bzw. alkoholische
Getränke sind.

Es gelten folgende Gesetzesgrundlagen:

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch, Art. 15a
1 Wer einem Kind oder einem Jugendlichen unter
18 Jahren Spirituosen oder Tabak abgibt, ohne
dass ihm die elterliche Sorge zusteht, wird mit
Busse bestraft.
2 Wer einem Kind oder Jugendlichen unter 16
Jahren alkoholische Getränke abgibt, ohne dass
ihm die elterliche Sorge zusteht, wird mit Busse
bestraft.

Gesetz über Handel und Gewerbe, Art. 16
1 Die Abgabe und der Verkauf von Tabak an Kin-
der und Jugendliche unter 18 Jahren ist verbo-
ten.
2 Das Verkaufspersonal überprüft das Alter der
Kundinnen und Kunden. Es kann dazu einen
Ausweis verlangen.

Zivilgesetzbuch, Art. 307
1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet oder sorgen
die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder
sind sie dazu ausserstande, so trifft die Vormund-
schaftsbehörde die geeigneten Massnahmen zum
Schutze des Kindes.

Fazit
Der in der Verwaltung aufliegende blaue Flyer
«Nein zu Alkohol und Tabak bei Jugendlichen»
ist nach wie vor aktuell. Wenden Sie sich für
weitergehende Fragen an die Kinder- und Ju-
gendarbeit Spiez KJAS, BernerGesundheit BEGES
oder das Contact-Netz Thun-Oberland mit Sitz in
Thun.

Spiez Support
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Schulbeginn: Achtung Kinder!
Nach langem Stillsitzen sind Kinder besonders gefährdet

Wenn das Kind auf den Schulweg geschickt
wird und den Gefahren des Strassenverkehrs
begegnet, entstehen bei den Eltern deshalb oft
Ängste. Aus diesem Grund (und auch weil es
bequem ist) werden viele Kinder mit dem Auto
zur Schule/Kindergarten gebracht. 

Es ertönt auch der Ruf nach vermehrter Präsenz
der Polizei und nach vermehrtem Engagement
der Schulbehörden. Solche Begehren können im-
mer weniger erfüllt werden, da den entsprechen-
den Stellen auch finanzielle und personelle
Grenzen gesetzt sind. 

Wir empfehlen den Eltern, sich intensiv mit der
Verkehrserziehung zu befassen. Dabei sollten
nicht nur Informationen vermittelt werden, son-
dern das Kind muss angeregt werden, Zu-
sammenhänge zu erkennen (z.B. weshalb ein
Fahrzeug nicht sofort hält, wenn es gebremst
wird.) Das Kind soll auch nach und nach für sich
Verantwortung übernehmen. Das aktive und be-
gleitete Üben und das vorbildliche Verhalten der
Eltern sind äusserst wichtig. 
• Für ihre Wege zur Schule/Kindergarten, zu

Freunden usw. sollten die Kinder nicht den kür-
zesten, sondern den sichersten Weg wählen.
Die Kinder sollten auf diesen Wegen zuerst be-
gleitet werden, wobei überall das richtige Ver-
halten geübt werden muss.

• Gut sichtbare helle Kleider, der durch den Ver-
kehrsinstruktor abgegebene Schultergürtel und
die Baseballmütze helfen, dass die Kinder von
den Lenkerinnen und Lenkern besser gesehen
werden. 

• Wenn Kinder im Strassenverkehr Fehler ma-
chen, sollten sie nicht bestraft werden. Die El-
tern sollten mit dem Kind sprechen und es dar-

auf aufmerksam machen, wie gefährlich fal-
sches Verhalten sein kann. Sie sollten auf die
Probleme des Kindes eingehen und ihm weiter-
helfen.

• Nach langem Stillsitzen sind Kinder besonders
gefährdet. Das Bedürfnis nach Bewegung ist
dann besonders gross.

Für die Sicherheit der Kinder sind aber auch die
Geborgenheit und Liebe der Eltern von Bedeu-
tung. Je mehr Kinder überzeugt sind, dass das
Leben lebenswert ist, je mehr sie gelernt haben,
zu Menschen, Tieren und Dingen Sorge zu tra-
gen, desto besser finden sie sich in der Welt zu-
recht und desto besser sind sie vor Gefahren ge-
schützt.

Helfen Sie mit, Unfälle
zu verhüten, indem Sie
überall, wo sich Kinder
aufhalten können, die
Geschwindigkeit herab-
setzen, insbesondere in
der Nähe von Schulen
und Spielplätzen oder
beim Signal „Achtung
Kinder“. Wenn Kinder im
Bereich der Strasse er-
scheinen: weg vom Gas und Bremsbereitschaft
zeigen! Wenn nötig Hupen und Anhalten. Ihr
vorausschauendes Handeln hilft Leben retten!

Weitere Informationen und Broschüren können
bei der Gemeindeverwaltung Spiez, Abteilung
Sicherheit, bezogen werden.

Abteilung Sicherheit Spiez
Verkehrstechnik / Verwaltungspolizei

Ihre Polizei

Achtung 
Kinder!
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Der Arbeitsausschuss besteht aus Mitgliedern der
folgenden Organisationen:
• Gemeinnütziger Frauenverein Spiez
• Förderverein Spitex Spiez
• reformierte Kirchgemeinde Spiez
• katholische Kirchgemeinde Spiez
• Pro Senectute Berner Oberland

Aktive Frauen, die gerne im Herbst und Frühling
mit Energie, Elan und Fingerspitzengefühl in ei-
nem unserer Zweier- oder Dreierteams im Stun-
denlohn beim Putzen mithelfen möchten, kön-
nen sich bei Marianne Tschabold melden. 

Hausreinigungsdienst Spiez
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Aktion Herbstputzete 2009
Hausreinigungsdienst für AHV- und IV-BezügerInnen

Der Arbeitsausschuss Hausreinigungsdienst or-
ganisiert auch dieses Jahr wieder im September
und Oktober die Aktion Herbstputzete für
AHV- und IV-Bezüger und Bezügerinnen der
Gemeinde Spiez.

Tüchtige Frauen helfen Ihnen, die oftmals sehr
beschwerlichen Arbeiten zu erledigen. Die Ko-
sten für den Hausreinigungsdienst richten sich
nach dem steuerpflichtigen Einkommen und Ver-
mögen der Auftraggeber und Auftraggeberinnen.

Anmelden können Sie sich ab sofort bis Ende
September bei 
Marianne Tschabold, Mösliweg 17, 3700 Spiez
Tel. 033 654 48 58 oder 033 650 19 34.

Essen direkt nach Hause geliefert
Mahlzeitendienst Spiez

Haben Sie Lust auf schmackhafte Mahlzeiten,
die Ihnen wöchentlich nach Hause geliefert
werden?

Bei uns können Sie ausgewogene Mahlzeiten be-
stellen und sich damit die täglichen Mühen des
Einkaufs, der Vorbereitung und des Kochens er-
sparen. Sie können die Menüs eine Woche im
Kühlschrank auf-
bewahren und ein-
fach in der Mikro-
welle oder im
Wasserbad erwär-
men.

Wöchentliche Auswahl aus je sechs Normal-,
Schonkost, Fleischlos oder Diabetes-Menüs

Preis nach Menüart
Fr. 8.80, Fr. 10.00, Fr. 10.80
Gratislieferung für Senioren

Auskunft und Bestellung bei:
R. Wenger, Einigen, Tel. 033 654 24 12
M. Josi, Frutigen, Tel. 033 671 37 65

Mahlzeitendienst Spiez
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Neues Personal der Gemeindeverwaltung
Herzlich willkommen

Vorname und Name Vorname und Name
Aleksandra Puric Janine Spirig

Geburtsjahr Geburtsjahr
1993 1993

Angestellt als Angestellt als
Kauffrau in Ausbildung, Kauffrau in Ausbildung,
Gemeindeverwaltung Gemeindeverwaltung

Vorname und Name
Rebecca Graf

Geburtsjahr
1981

Angestellt als
Sozialarbeiterin, 80 % Soziale Dienste Spiez

Rebecca Graf ersetzt David Amstutz 

Lehre als Kauffrau / Kaufmann Profil E

Bei der Gemeindeverwaltung Spiez sind auf
den 1. August 2010 zwei Lehrstellen neu zu be-
setzen. 

Die Lehre als Kauffrau / Kaufmann Profil E findet
bei folgenden Verwaltungsabteilungen statt:
• Abteilung Sicherheit / Finanzverwaltung / Ge-

meindeschreiberei

Interessenten (Sekundarschule oder Realschule
mit ergänzender Weiterbildung) melden sich

schriftlich bis 21. August 2009 bei der Finanz-
verwaltung, Personalwesen, Sonnenfelsstrasse 4,
3700 Spiez an. Der Bewerbung sind die Schul-
zeugnisse, Multicheck und ein Lebenslauf mit
Foto beizulegen.

Nähere Auskünfte erteilt Reto Lüthi, Finanzver-
walter-Stv., Telefon 033 655 33 42.

Finanzverwaltung Spiez 




